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(2) Sie können auch zu Arbeiten außerhalb der An
stalt, insbesondere zu öffentlichen oder von einer Staats
behörde beaufsichtigten Arbeiten verwendet werden. 
Diese Art der Beschäftigung ist nur dann zulässig, wenn 
die Gefangenen dabei von anderen freien Arbeitern ge
trennt gehalten werden.

Gefängnisstrafe 
§ 16

(1) Der Höchstbetrag der Gefängnisstrafe ist fünf 
Jahre, ihr Mindestbetrag ein Tag.

(2) Die zur Gefängnisstrafe Verurteilten können in 
einer Gefangenenanstalt auf eine ihren Fähigkeiten und 
Verhältnissen angemessene Weise beschäftigt werden; 
auf ihr Verlangen sind sie in dieser Weise zu beschäf
tigen.

(3) (aufgehoben).
Anm. : Abs. 3 ist durch KRG Nr. 11 aufgehoben worden.

§ 17
(gegenstandslos)

Anm.: Vgl. Anm. zu § 1.

Haft 
§ 13

(1) Der Höchstbetrag der Haft ist sechs Wochen, ihr 
Mindestbetrag ein Tag.

(2) Die Strafe der Haft besteht in einfacher Freiheits
entziehung.


